jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 22 NO JG BeschluRfassung des
Jagdausschusses

NO JG 2 - NO Jagdgesetz 1974

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Ein Beschlul3 des Jagdausschusses ist nur giltig, wenn die JagdausschuBBmitglieder vom Obmann rechtzeitig
nachweislich schriftlich, bei Jagdverpachtungen eine Woche vorher, unter Bekanntgabe der Verhandlungsgegenstande
zur Sitzung eingeladen werden. Im Falle einer Beschlul3fassung Uber eine Jagdverpachtung im Wege des freien
Ubereinkommens sind dariiber hinaus die Pachtwerber anzufiihren. Weiters missen auRer dem Vorsitzenden
mindestens drei, bei Jagdausschissen, die nur finf Mitglieder umfassen, mindestens zwei AusschuBmitglieder an der
BeschluRRfassung teilnehmen.

(1a) Die Sitzungen des Jagdausschusses sind nicht 6ffentlich; die Mitglieder der Jagdgenossenschaft durfen wahrend
der Beratungen anwesend sein, es sei denn, daR sie als Pachtwerber fur sich oder Dritte auftreten. Der Obmann kann
jedoch den Sitzungen Auskunftspersonen beiziehen. Er hat dies zu tun, wenn es von mindestens zwei Mitgliedern des
Jagdausschusses verlangt wird.

(2) Wenn der Gegenstand der Beratung und BeschluRfassung nicht Interessen der Jagdgenossenschaft, sondern
privatrechtliche Interessen des Obmannes oder eines Mitgliedes des Jagdausschusses, ihrer Ehegatten oder
eingetragener Partner, ihrer Verwandten oder Verschwagerten bis einschlieBlich des zweiten Grades betrifft, haben der
Obmann oder das betreffende Ausschulmitglied bei sonstiger Ungultigkeit des Beschlusses fur die Dauer der Beratung
und BeschluRfassung tber diesen Gegenstand abzutreten. Gleiches gilt, wenn sonstige wichtige Grinde vorliegen, die
geeignet sind, die volle Unbefangenheit des Obmannes oder eines Mitgliedes des Jagdausschusses in Zweifel zu setzen.
Im Falle der Befangenheit des Obmannes ist die Bestimmung des § 21 Abs. 4 anzuwenden.

(3) Die Beschlisse des Jagdausschusses werden mit Stimmenmehrheit gefaBt. An der Abstimmung nehmen der
Vorsitzende und die anwesenden JagdausschulRmitglieder teil. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Uber die Beratung und Abstimmung des Jagdausschusses ist eine Niederschrift aufzunehmen, die auch den Ort und
das Datum der Sitzung sowie die Namen der Sitzungsteilnehmer und die Verhandlungsgegenstande zu enthalten hat.
Sie ist vom Vorsitzenden und den JagdausschuBmitgliedern, die an der Sitzung teilgenommen haben, zu unterfertigen
und durch sechs Jahre nach Ablauf der Jagdperiode aufzubewahren.

(4) Ein Mitglied des Jagdausschusses ist von der Bezirksverwaltungsbehdrde von Amts wegen oder Uber Antrag des
Obmannes seines Jagdausschullmandates verlustig zu erklaren, wenn es sich ohne ausreichenden
Entschuldigungsgrund trotz schriftlicher Aufforderung weigert, sein JagdausschuBmandat auszuliben. Als eine solche
Weigerung gilt ein zweimaliges, aufeinanderfolgendes, unentschuldigtes Fernbleiben von ordnungsgemal
einberufenen JagdausschuRsitzungen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jg_2/paragraf/21

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 22 NÖ JG Beschlußfassung des Jagdausschusses
	NÖ JG 2 - NÖ Jagdgesetz 1974


